
Rüsten Sie Ihr Wissen auf

„Steuer-Tuning“ Teil 3 
Betriebsausgaben des Handelsvertreters mit besonderem  

Augenmerk auf die Betriebausgabenpauschalierungen.

 L egitimes Ziel eines Steuerpflichtigen ist, durch optimale 
Ausnutzung der gesetzlichen Möglichkeiten den steuer-

pflichtigen Gewinn zu mindern und Steuern zu sparen. Steuer-
senkend wirken Aufwendungen und Ausgaben, die durch den 
Betrieb veranlasst sind � die sogenannten Betriebsausgaben.

Gute Kenntnisse über ertragsteuerliche Besonderheiten bei 
Betriebsausgaben helfen einerseits, die Steuerlast der Einkom-
mensteuer zu optimieren und ersparen andererseits ein böses 
Erwachen bei einer allfälligen Betriebsprüfung. Zwei gute 
Gründe, sich auf diesem Gebiet fit zu machen. Wir helfen Ih-
nen dabei �

Wie sieht es steuerlich mit Ausgaben  
vor der Betriebseröffnung aus?

Aufwendungen, die vor der Gründung Ihres Unternehmens 
entstehen, sind sogenannte �vorweggenommene Betriebsausga-
ben� und stellen einen Steuerabsetzposten dar. Solche könnten 
beispielsweise sein: Reisenkosten zu potenziellen Kunden und 
künftigen Lieferanten oder zu Behörden, Beratungskosten be-
treffend der Wahl der Rechtsform oder betriebswirtschaftliche 
Beratung, uvm.. 

Was sind nun die üblichen Betriebsausgaben eines selbständig 
tätigen Handelsvertreters?

Betriebsausgaben sind Aufwendungen oder Ausgaben, die be-
trieblich veranlasst sind.

Eine betriebliche Veranlassung ist gegeben, wenn sie
	� objektiv im Zusammenhang mit einer betrieblichen Tätigkeit 
stehen,

	� subjektiv dem Betrieb zu dienen bestimmt sind oder den Ab-
gabenp�ichtigen unfreiwillig tre�en und

	� nicht unter ein steuerliches Abzugsverbot fallen.
Dies können zum Beispiel sein:

	� Hilfsmaterial, z.B. Verbrauchsgüter zwecks Vorführungen 
oder Vorführprodukte

	� Personalaufwand (Gehälter, lohnabhängige Abgaben)
	� Büromaterial
	� Fachliteratur
	� Portogebühren
	� Werbung, Geschäftsessen nur zu 50 %,

	� Fremdhonorare, Fremdprovisionen  
(Achtung § 109a Meldung)

	� Telefonkosten
	� Fortbildung
	� Versicherungen, (Berufs-)Haftp�icht
	� Reisekosten
	� Kfz Kosten
	� Rechts- und Beratungskosten
	� Bankzinsen und �spesen
	� Sonstige Abgaben und Gebühren

Auch die „neue“ Selbständigenvorsorge  
gilt als Betriebsausgabe!

Ab �. Jänner ���� wurde die soziale Absicherung der Unter-
nehmer umfassender. Betroffen sind Gewerbetreibende und 
neue Selbständige, die in der Krankenversicherung nach dem 
gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) pflichtversi-
chert sind.

Der monatliche Vorsorgebeitrag beträgt �,��� der laufenden 
Krankenversicherungsbeitragsgrundlage. Die Obergrenze bildet 
die Höchstbeitragsgrundlage von derzeit 55.020 Euro. Es er-
gibt sich somit ein maximaler Beitrag von rund ��� Euro pro 
Jahr. Dieses verpflichtende Vorsorgemodell bietet steuerliche 
Vorteile:

Die Vorsorgebeiträge sind zu ���� Betriebsausgaben. Voraus-
setzung dafür ist aber, dass sie in der Steuererklärung in einer  
eigenen Kennzahl ausgewiesen werden. 

Die Veranlagung in der Vorsorgekasse ist steuerfrei. Die Aus-
zahlung der Leistung als Einmalbetrag ist mit �� steuerbegüns-
tigt. Die Auszahlung als Rente ist zur Gänze steuerfrei.

Spezialfall Reisekosten
Liegt eine beruflich veranlasste Reise vor, können Fahrtkosten 

(Bus, Bahn, Flug, Taxi, KFZ) und Verpflegungsmehraufwand � 
sogenannte Tagesgelder- und Nächtigungsaufwand als Betriebs-
ausgaben geltend gemacht werden.

1. Tages- und Nachtgelder
Eine betrieblich veranlasste Reise liegt vor, wenn
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